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1  Anlass und Ziele der Anderungsplanung

Der Ortenaukreis hat am 24.07.2018 mit der ,Agenda 2030" eine Strukturreform fur
das ,Ortenau Klinikum* beschlossen. In Offenburg ist eine Zusammenfihrung der
bisherigen Standorte Offenburg-Ebertplatz, Offenburg-St. Josefsklinik, Gengenbach
sowie teilweise Kehl und Oberkirch in einem Neubau an einem neuen Standort vor-
gesehen.

Als geeigneter Standort fur ein neues Klinikum mit einem Flachenbedarf von 20 ha
wurde der Standort ,Nordwestlich Holderstock* nordlich der Kernstadt von Offenburg
angrenzend an die Ortschaften Bohlsbach und Buhl nach einem umfangreichen Pruf-
verfahren ausgewahlt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.05.2019 hat die Stadt Of-
fenburg dem Ortenaukreis den Standort als neuen Klinikstandort angeboten. Mit Be-
schluss vom 07.05.2019 hat der Kreistag das Angebot der Stadt Offenburg ange-
nommen.

Der stadtebauliche Rahmenplan bildet die Plangrundlage fir den Bebauungsplan Nr.
135 ,Holderstock* 1. Anderung und Erganzung. Die Entwicklung des Klinikareals wird
parallel mit dem Bebauungsplan Nr. 169 ,Klinik-Campus*" vorbereitet.

Ziel der Bebauungsplananderung Nr. 135 ,Holderstock"” ist es, die Ansiedlung des
Klinikums angrenzend an den Nordwesten des Plangebiets und die hierfur erforderli-
chen ErschlieBungsmalinahmen innerhalb des Plangebiets bauplanungsrechtlich
vorzubereiten und hierfir den Bebauungsplan im erforderlichen Umfang anzupassen.

Die Plananderung umfasst somit im Wesentlichen die QualifizierungsmalRnahmen
der bereits vorhandenen StraRenziige der Lise-Meitner-StralRe und der Eckener-
stral3e, die verbreitert werden sollen, so dass eine ausreichend dimensionierte ver-
kehrliche Anbindung des angrenzenden, geplanten Klinikgelandes erfolgen kann.

Weiter wird das bisher als Gewerbegebiet festgesetzte Grundstick der Asyl- und Ob-
dachlosenunterkunft im Plangebiet kinftig als Sondergebiet fir soziale und medizini-
sche Zwecke festgesetzt. Die Asyl- und Obdachlosenunterkunft soll bis auf weiteres
an diesem Standort erhalten bleiben. Sollte sich hier in der Zukunft eine Veranderung
ergeben, kdnnte das Grundsttck kiinftig auch fir medizinische Zwecke genutzt wer-
den.

Im Ubrigen wird die bisherige Festsetzung von Gewerbegebieten beibehalten, da das
Plangebiet auch kunftig gewerblichen Nutzungen dienen soll. Planungsziel ist auch,
bisher untergenutzte oder brachliegende Grundstiicke im Sinne der Innenentwick-
lung und des Flachensparens einer intensiveren Nutzung als heute zuzufuhren.

2 Geltungsbereich

Das vorgesehene Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock” 1. Anderung
und Erganzung liegt im Bereich der Kernstadt in der Nordweststadt von Offenburg so-
wie auf der Gemarkung Buhl im Gewerbegebiet ,Holderstock” zwischen Englerstrale,
OkenstralRe und Buhlerfeldstral3e.
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Im Zuge der Anderung soll der Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans
,Holderstock" angepasst werden.

Flachen, die kunftig Teil des geplanten Klinik-Campus sind, entfallen aus dem Be-
bauungsplan ,Holderstock” und werden in den Bebauungsplan ,Klinik-Campus* auf-
genommen. Dies betrifft zwei ehemalige Kasernengrundsticke (Flst.-Nr. 5542 und
teilweise 5542/8 und 1232/18 der Gemarkung Offenburg) sowie Teilflachen der Lise-
Meitner-Stral3e und der westlich angrenzenden offentlichen Griunflache (Flst.-Nr.
5542/10 der Gemarkung Offenburg).

Nordwestlich angrenzende Grundstucksteilflachen, die nicht Teil des geplanten Kli-
nik-Campus werden sollen, werden dagegen in den Bebauungsplan ,Holderstock*
aufgenommen, um dort die kiinftige stadtebauliche Entwicklung zu steuern. Dies be-
trifft Teilflachen der Flurstlicke 676 sowie 683, 684, 685 und 686.

In Verbindung mit dem geplanten Klinik-Campus wird ein Ausbau der Eckenerstral3e
erforderlich. Da sich der sudliche Bereich der Eckenerstral3e sowie die dstlich an-
grenzenden Flachen zu dieser Stral3e derzeit aul3erhalb des Bebauungsplangebietes
.Holderstock" befinden, werden die entsprechenden Teilbereiche des angrenzenden
Bebauungsplans Nr. 108 ,Industriegebiet Nord“ 1. Anderung in die 1. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock" integriert, damit sich alle von der Stral3enpla-
nung berihrten Grundstuicke innerhalb des Bebauungsplans ,Holderstock* befinden.
Auch wird ein bisher nicht durch einen Bebauungsplan tberplanter Teilabschnitt der
Eckenerstral3e sowie ein bisher durch den Bebauungsplan ,Sud 111* Gberplanter Teil-
abschnitt der Bihlerfeldstral3e in den Bebauungsplan ,Holderstock” aufgenommen.

Des Weiteren soll im Westen des Plangebiets im Bereich des bestehenden Um-
spannwerks ein neuer Geh- und Radweg zwischen der Kehler Strafl3e und der Lise-
Meitner-Stral3e errichtet werden. Das hiervon teilweise betroffene Grundstiick des
Umspannwerks (FIst.-Nr.: 647/0, 647/0) wird daher ebenfalls in den Geltungsbereich
aufgenommen.

Der gesamte kiinftige Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock”
weist eine Flache von ca. 25 ha auf.

Nachstehender Abbildung 1 sind die Abgrenzungen des neuen Geltungsbereiches zu
entnehmen.

Im Norden reicht der Geltungsbereich somit jetzt bis einschliel3lich zur Buhlerfeld-
stral3e, im Osten bis zur EckenerstralRe einschlief3lich einer Grundsticktiefe 6stlich
der Stral3e. Im Suden reicht der Geltungsbereich bis einschlief3lich zur Englerstralie.

Im Nordwesten schliel3t der Geltungsbereich an den in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan Nr. 169 ,Klinik-Campus* an.

Im Osten und Suden Uberlagert der Geltungsbereich teilweise den bisherigen Umgriff
des Bebauungsplans Nr. 108 ,Industriegebiet Nord" 1. Anderung und schlief3t an die-
sen an.

Im Nordosten grenzt der Geltungsbereich direkt an den Umgriff des Bebauungsplans
Nr. 5 ,Sud llI* auf der Gemarkung der Ortschaft Bohlsbach.

4
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Abb. 1 - Luftbildiibersicht mit Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 135 ,Holderstock” 1. Anderung und Ergénzung

3 Bebauungsplanverfahren

Der Gemeinderat der Stadt Offenburg hat am 16.12.2019 den Aufstellungsbeschluss
zur 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock” beschlossen (Bekannt-
machung 21.12.2019, Drucksache - Nr. 172/19). Der Aufstellungsbeschluss bezog
sich zunachst auf den bisherigen Geltungsbereich des Bebauungsplans. Im An-
schluss wurde der Geltungsbereich dann noch erweitert (siehe auch Kapitel 2).

Der Rahmenplan der Stadt Offenburg fur den neuen Klinik-Campus und seine Er-
schlieBung (Stand 16.02.2022) basierend auf dem Grundkonzept von Ludes Archi-
tekten in Zusammenarbeit mit Wankner und Fischer Landschaftsarchitekten als Er-
gebnis des Planungswettbewerbes mit anschlieendem Verhandlungsverfahren bil-
dete die Grundlage fur die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung i.S.d. § 3 Abs. 1
BauGB.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden vom 04.04.2022 bis
02.05.2022 beteiligt. Im Zeitraum vom 13.04.2022 bis 02.05.2022 erfolgte die frihzei-
tige Beteiligung der Offentlichkeit. Am 26.04.2022 fand eine Birgerinformation statt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes (zeichnerischer Teil des Bebauungsplanes, Text-
liche Festsetzungen, Begriindung mit Umweltbericht) wurde auf Grundlage der ein-
gegangenen Stellungnahmen aus der frihzeitigen Beteiligung nach 8 3 Abs. 1 und

8 4 Abs. 1 BauGB und auf der Grundlage des zwischenzeitlich fortgeschriebenen
stadtebaulichen Konzeptes (Stand 28.07.2022) weiterentwickelt. Dieser stellt die
Grundlage fir die Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Be-
hérden und sonstiger Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB dar.

Die offentliche Auslegung wurde durch den Gemeinderat am 10.10.2022 beschlos-
sen. Die formliche Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden sowie der sonsti-
gen Trager offentlicher Belange erfolgte im Zeitraum vom 24.10.2022 bis zum
23.11.2022 (Bekanntmachung 15.10.2022, Drucksache - Nr. 076-22).
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Nach der 6ffentlichen Auslegung wurde der Bebauungsplanentwurf geéandert und an
die aktuelle Planung angepasst. Daher wurde der Bebauungsplanentwurf gemaf

8 4a Abs. 3 BauGB erneut bzgl. der geanderten Planinhalte vom 11.04.2023 bis zum
24.04.2023 (Bekanntmachung 01.04.2023) offentlich ausgelegt.

Die 1. Anderung des Bebauungsplan Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock” erfolgt
nach 88 2 ff. BauGB mit Durchfihrung einer Umweltpriifung. Die Belange des Um-
weltschutzes werden im Umweltbericht dargelegt, der der Begriindung als Anlage

beiliegt.

Verfahrensschritt Termin
Vorberatung zum Aufstellungsbeschluss durch den Haupt- und Bauaus- 02.12.2019
schuss.

Der Gemeinderat der Stadt Offenburg fasst den Aufstellungsbeschluss 16.12.2019
fur den Bebauungsplan.

Durchfiihrung der frihzeitigen Beteiligung der Behdrden und sonstige 04.04.2022 -
Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 02.05.2022
Durchfiihrung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung 13.04.2022 -
gem. § 3 Abs. 1 BauGB. 02.05.2022
Erdrterungstermin zur friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung 26.04.2022
Vorberatung zu den in der friihzeitigen Beteiligung eingegangenen Stel- 28.09.2022
lungnahmen, zu dem vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans und der

ortlichen Bauvorschriften sowie zur Durchfiihrung der Offenlage und der

Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange im

Haupt- und Bauausschuss.

Der Gemeinderat behandelt die in der frihzeitigen Beteiligung eingegan- 10.10.2022
genen Stellungnahmen, billigt den vorgelegten Entwurf des Bebauungs-

plans und der értlichen Bauvorschriften und beschlief3t die Durchfuihrung

der Offenlage und der Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6f-

fentlicher Belange.

Offentliche Auslegung des Aufstellungsentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB 24.10.2022 -
und Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 23.11.2022
Erneute 6ffentliche Auslegung des Aufstellungsentwurfs gem. 8 4a Abs. 3 | 11.04.2023 -
BauGB. 24.04.2023
Vorberatung zum Satzungsbeschluss durch den Haupt- und 19.06.2023
Bauausschuss.

Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat gem. § 10 Abs. 1 BauGB. 26.06.2023

3.1 Bestehendes Planungsrecht

Im Umgriff des kiinftigen Bebauungsplanes Nr. 135 ,Holderstock” 1. Anderung und
Erganzung befindet sich auf der Gemarkung Offenburg bisher teilweise der rechts-
gultige Bebauungsplan Nr. 108 ,Industriegebiet Nord“ und auf der Gemarkung Bohls-
bach der rechtsgtiltige Bebauungsplan Nr. 5 ,Sud IlI*. Diese Bebauungsplane wer-
den durch den Nr. 135 ,Holderstock” 1. Anderung und Erganzung zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens entsprechend teilweise ersetzt.
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4 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Gemal § 8 Abs. 2 S. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bebauungsplane aus dem Fla-
chennutzungsplan zu entwickeln. Der guiltige Flachennutzungsplan stellt den kunfti-
gen Geltungsbereich des Bebauungsplans Giberwiegend als gewerbliche Bauflache
dar. Das bestehende Umspannwerk ist als Flache fiir Ver- und Entsorgung darge-
stellt. Unmittelbar nordwestlich angrenzend ist im Flachennutzungsplan eine Sonder-
bauflache ,Klinikum*“ dargestellt.

Die bisherige Festsetzung von Gewerbe- und Industriegebieten wird im Bebauungs-
plan beibehalten. Im Ubergangsbereich zum Klinikum wird das Grundstiick der Asyl-
und Obdachlosenunterkunft, welches bisher als Gewerbegebiet festgesetzt ist, nun
kiinftig als Sondergebiet ,Asyl- und Obdachlosenunterkunft / Klinikgebiet* festge-
setzt. Die Flache schlief3t direkt an die bereits entwickelte Sonderbauflache mit der
Zweckbestimmung Klinikum an.

Das Entwicklungsgebot des Bebauungsplans aus dem Flachennutzungsplan gemaf
§ 8 Abs. 2 BauGB ist damit erfillt.

Legende - sisho gesondertes Biatt --

Planverfahren
T P 23 Andonngdet  am 22012020

| IRESNEETNES osam
? TSRS o

. Offentiiche Auslegung gem. § 3(2) BauGR wvom 02112020
(ortsdblich bekannt gemacht am 24.102020) bls 04.122020

9. Ek der Stelungnahmen von Behdrden
:%Wmmhhm vom 02112020

bis 04122020
8. Festsisllungsbeschiuss zur 3. Anderung des
Fltichennuizungsplans id F. vom Januar 2021 [ J—

a

7. Offgnburg, den

Marco Steffens, Dberblrgemnelster der Stadt Offenburg und

Vorsitzander der Verwaliungsgemeinschaft

8. MWMM
gem. §6(1)
mit Erlass vom ...
durch das Frelbung

9. Mit der Bekanntmach BN cvanecas
wird die 3. hm-mnaungqﬂu
gem. § 6(5) wirksam.

thmwhdm rT .

Anderung
#*

B T

ity - aal

LZ/7S0"IN dyoesyoniq Inz | abejuy
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Abb. 2 - Auszug Flachennutzungsplan 2009 - 3. Anderung, Feststellungsbeschluss, Plandarstellung
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5 Angaben zum Bestand

7 3,

Abb. 3 - Lage des Plangebietes innerhalb des Stadtgebietes, Stand 2022

5.1 Stadtebauliche Struktur

Das Gewerbegebiet ,Holderstock” ist gepragt durch Fabrik- und Birogebéaude, La-
gerhallen, Parkplatze und Garagen, Tankstellen und vereinzelter Wohnbebauung.
Grol3flachige Betriebe werden von kleinen Betriebseinheiten am Rande des Gebietes
begrenzt.

Es handelt sich Gberwiegend um ein friilheres Kasernenareal. Die Kaserne ,Holder-
stock” wurde 1938 durch die deutsche Wehrmacht errichtet, wobei der Anschluss an
Gleisverbindungen zum Guterbahnhof die Standortwahl fir die militérische Anlage
malfdgeblich mitbestimmte. Nach teilweiser Zerstorung im 2. Weltkrieg und Nutzung
als Kriegsgefangenen- und Fliichtlingslager (siehe Kapitel 5.5) wurde die Kaserne
1948 von den Franzosischen Streitkraften instandgesetzt und bis 1990 militarisch ge-
nutzt.

Die einzelnen Grundstlicke der Kaserne gingen nach Aufgabe der militdrischen Nut-
zung in die Verwaltung der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben (BIMA) tber und
wurden nachfolgend teilweise weiterverauf3ert. Im Jahr 2007 erfolgte der Neubau der
Asyl- und Obdachlosenunterkunft nérdlich der Lise-Meitner-Stral3e. Die Bestandsge-
baude der Kaserne werden heute durch zahlreiche Gewerbebetriebe genutzt. Im
ndrdlichen Teil befindet sich ein Ensemble aus einer Halle mit Uhrturm, flankiert von
zwei ehemaligen Mannschaftsgebauden.

Weitere innerhalb des kinftigen Plangebiets gelegene Flachen dstlich der Eckener-
stral3e und an der Englerstral3e werden schon seit langem gewerblich genutzt.
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Im Westen liegt zwischen der Siedlung ,Im LehbUhl* auf der Gemarkung Buhl im Be-
reich der Kehler Stral3e (B33) und dem Gewerbegebiet Holderstock das Umspann-
werk-Nord. Das Umspannwerk wird betrieben von dem Energieversorger ,Uberland-
werk Mittelbaden*, welcher die Stromversorgung des Gebiets gewahrleistet.

5.2 Bestehende Bebauung und Nutzung im Plangebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 135 ,Holderstock” umfasst im Wesent-
lichen Gewerbeflachen. Einzelne Grundstiicke sind aktuell noch untergenutzt. In den
Geltungsbereich einbezogen ist auch ein brachliegendes ehemaliges Kasernen-
grundsttck (Flst.-Nr.: 5542/17).

5.3 Erschliel3ung

Das Plangebiet ist bereits Uber das bestehende Strallennetz des Gewerbegebiets
Holderstock erschlossen. Das vorhandene Straliennetz innerhalb des Gewerbege-
bietes wurde nach der Aufgabe der Kaserne im ersten Schritt nur provisorisch ausge-
baut. Der Bahnhof von Offenburg mit einem umfassenden Zugangebot (ICE, Regio-
nalverkehr) befindet sich in rund 1,5 km Luftlinie und 1,8 km Wegstrecke entfernt.

5.4  Ver-und Entsorgung

Das Gewerbegebiet Holderstock ist versorgungstechnisch mit Wasser, Gas-, Strom
und Abwasserleitungen durch die Offenburger Versorgungswerke erschlossen;
Offenburger Wasserversorgung GmbH (OWV), Badenova AG & Co. KG, Uberland-
werk Mittelbaden (UWM), Stadtentwasserung Offenburg (SEWO). Die Leitungstras-
sen befinden sich innerhalb der 6ffentlichen StralRenraume.

5.5 Denkmalschutz
5.5.1 Darstellung des Schutzgutes

Das Plangebiet umfasst im Westen im Bereich der Lise-Meitner-Stral3e einen Teilbe-
reich des Kulturdenkmals (Pruffall) "Stalag V C": ein ausgedehntes Kriegsgefange-
nenlager aus der Zeit des 2. Weltkriegs. Bei Bodeneingriffen ist daher in nicht mo-
dern Uberpragten Bereichen mit archaologischen Funden und Befunden - im Sinne
von Kulturdenkmalen gemal § 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) - zu rechnen.
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Abb. 4 — Ubersichtsplan Archaologischer Priffall "Stalag V C", Umgrenzung Nr. 18
5.5.2 Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen

An der Erhaltung der ausgewiesenen archaologischen Kulturdenkmale besteht
grundsétzlich ein offentliches Interesse. Das Landesdenkmalamt regt an, friihzeitig
im Vorfeld von Bodeneingriffen (auch im Rahmen von Abbrucharbeiten, Leitungstras-
sen etc.) auf Kosten des Planungstragers den Humusabtrag / Oberbodenabtrag im
Bereich der Bodeneingriffsflachen zeitlich vorgezogen in Anwesenheit eines Vertre-
ters der Archaologischen Denkmalpflege durchzufiihren. Dies betrifft insbesondere
auch die unbebauten Freiflachen. Fur diese Arbeiten ist ein ausreichend grol3es Zeit-
fenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabun-
gen/Dokumentationen in Bereichen archaologischer Befunde (Kulturdenkmale ge-
malf 8 2 DSchG) zu rechnen ist. Diese Malinahme friihzeitig durchzufihren, ist im
Interesse des Planungstragers sowie der Bauherren, da hiermit Planungssicherheit
erreicht werden kann und Wartezeiten durch arch&ologische Grabungen vermieden
oder minimiert werden kénnen. Eine schriftliche Terminvereinbarung mit dem Lan-
desdenkmalamt ist notwendig. Sollten sich hierbei archaologische Befunde zeigen,
ist im Anschluss daran mit wissenschaftlichen Ausgrabungen zu rechnen, sofern sei-
tens des Planungstragers an der Ausdehnung des Plangebiets in der derzeitigen
Form festgehalten wird. Das Landesdenkmalamt weist darauf hin, dass im Falle einer
notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 84.2 die Bergung und Dokumentation
der Kulturdenkmale durch den Planungstrager finanziert werden muss.
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5.6 Altlasten

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich insgesamt in der Vergan-
genheit erfasste 11 Altlasten- und Schadensfallflachen. Davon waren 10 Flachen be-
reits Gegenstand von weiterfiihrenden Untersuchungen und Recherchen und sind
daher nicht mehr Altlastverdachtsflachen im Sinne von 8§ 2 Abs. 6 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG).

5.6.1 Flache mit der Einstufung , Ausscheiden und Archivieren®
Das Grundstiick ist aus Sicht der Altlastenbearbeitung uneingeschréankt nutzbar. Im

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht fir diese Flache somit kein weiterer
Handlungsbedatrf.

Objekt-Nr. 07176 ,SB-Waschanlage“, EnglerstraRe 8, Fist.-Nr. 1261/3

Fur die Flache wurde aufgrund von amtsinternen Recherchen der Altlastverdacht
(Einstufung in Orientierende Untersuchung) ausgeschlossen, da im Betriebszeitraum
der ehemaligen SB-Waschanlage (2000 — 2012) unseres Erachtens keine potenziell
das Grundwasser gefahrdenden Reinigungs-/Entfettungs- und Verdinnungsmittel
eingesetzt wurden. Daher wurde die Flache hinsichtlich des bewertungsrelevanten
Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser* beim Landratsamt Ortenaukreis am 28. Juli
2022 erneut bewertet und auf Beweisniveau 1 in ,Ausscheiden und Archivieren* ein-
gestuft. Dies bedeutet, die Flache scheidet aus der Altlastenbearbeitung aus und
wird beim Landratsamt Ortenaukreis zur Dokumentation der erfolgten Bearbeitung
archiviert. Mit der Archivierung wird belegt, dass im Rahmen der systematischen Alt-
lastenbearbeitung zum Zeitpunkt der Bewertung ein Altlastverdacht bzw. eine Altlast
ausgeschlossen werden konnte.

5.6.2 Altstandorte mit der Einstufung , Belassen zur Wiedervorlage,
Kriterium Entsorgungsrelevanz*

Die Einstufung in ,Belassen zur Wiedervorlage* bedeutet fur die unter Ziffer 5.6.2
aufgefuhrten Flachen, dass vorbehaltlich der Nutzung der Grundstiicke wie zum Zeit-
punkt der Bewertung, kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Eine weitere Bearbei-
tung kommt aber dann in Betracht, wenn sich bewertungsrelevante Sachverhalte an-
dern (z. B. Erdarbeiten, Abbruch, Neubebauung, Nutzungsanderung). Die Einstufung
in ,Belassen zur Wiedervorlage® ist demzufolge nicht gleichbedeutend mit der Fest-
stellung der Schadstofffreiheit. Fur diese in ,Belassen zur Wiedervorlage, Kriterium
Entsorgungsrelevanz* eingestuften Altstandorte besteht im Rahmen des Verfahrens
zur 1. Anderung und Erganzung des Bebauungsplans ,Holderstock* kein Bedarf der
Kennzeichnung und kein weiterer Handlungsbedarf.

Objekt-Nr. 00307, Schrott-/MetallgroRhandlung, Eckenerstral3e 10, Grundstiick
Flst.-Nr. 1232/10

Der Altstandort ,Schrott-/Metallgro3handlung” wurde im Rahmen der ,Flachende-
ckenden Erhebung altlastverdachtiger Flachen* 1989 beim Landratsamt Ortenaukreis
erhoben und im Rahmen der Kontinuierlichen Erfassung altlastverdéachtiger Flachen
mit der Uberarbeitung bekannter altlastverdachtiger Flachen am 26. September 2012
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hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser be-
wertet und auf Beweisniveau 1 in ,Belassen zur Wiedervorlage, Kriterium: Entsor-
gungsrelevanz* eingestuft.

Objekt-Nr. 05100, Betriebstankstelle Post, Teilbereich des Grundstiicks Flst.-Nr.
1261/6, Objekt-Nr. 05066 Betriebstankstelle StralRenbauamt, Eckenerstr. 8, Grund-
stick Flst.-Nr. 1232/8

Im Rahmen der Kontinuierlichen Erfassung altlastverdachtiger Flachen wurden die
Altstandorte ,Betriebstankstelle Post* und ,Betriebstankstelle StralRenbauamt® am 13.
April 2000 beim Landratsamt Ortenau erhoben, jeweils hinsichtlich des bewertungs-
relevanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser” bewertet und auf Beweisniveau 1
in ,Belassen zur Wiedervorlage, Kriterium: Entsorgungsrelevanz” eingestuft.

Objekt-Nr. 05453, Tanklager Shell, Englerstrale 18, Teilbereich des Grundstlicks
Flst.-Nr. 1261

Der Altstandort , Tanklager Shell* wurde nach erfolgter Sanierung, bei der rund
17.500 t mit Mineral6lkohlenwasserstoffen belasteter Boden/Bauschutt angefallen ist,
am 23. Februar 2010 beim Landratsamt Ortenau erhoben und hinsichtlich des be-
wertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser” bewertet und auf Be-
weisniveau 5 in ,Belassen zur Wiedervorlage nach Sanierung, Kriterium: Entsor-
gungsrelevanz” eingestuft.

Objekt-Nr. 05064, Kaserne Genie, Eckener Stralle 1 und 1a, Grundstiicke oder
Teilbereiche der Grundstiicke Flst-Nrn. 1288 und 1261/20

Der Altstandort ,Kaserne Genie* wurde im Rahmen der ,Kontinuierlichen Erfassung
altlastverdachtiger Flachen” 2000 beim Landratsamt Ortenaukreis erhoben und im
Rahmen der Altlastenerkundung wurden zwei Belastungsbereiche festgestellt, die in
der Folgezeit durch Absaugung und Abreinigung der LHKW-belasteten Bodenluft sa-
niert worden sind. Der Altstandort ,Kaserne Genie* wurde nach erfolgter Sanierung
am 9. September 2003 beim Landratsamt Ortenau hinsichtlich des bewertungsrele-
vanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser” bewertet und auf Beweisniveau 5 in
.Belassen zur Wiedervorlage nach Sanierung, Kriterium: Entsorgungsrelevanz” ein-
gestuft.

Objekt-Nr. 00727, Kaserne Mansard, Eckener Stral3e 5a, 7 und 9, Lise-Meitner-
Stral3e 16, 18, 29, 31 und 33, Grundstiicke oder Teilbereiche der Grundstiicke Flst.-
Nrn. 5542, 5542/2, 5542/3, 5542/4, 5542/8, 5542/9, 5542/11, 5542/12, 5542/14,
5542/15, 5542/16

Der Altstandort ,Kaserne Mansard“ wurde im Rahmen der ,Flachendeckenden Erhe-
bung altlastverdéchtiger Flachen* 1993 beim Landratsamt Ortenaukreis erhoben, hin-
sichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden - Grundwasser* bewer-
tet und auf Beweisniveau 1 in ,Orientierende Untersuchung® eingestuft.

Objekt-Nr. 05063, Kaserne Wagram, Eckener Stral3e 3, Lise-Meitner-Stral3e 10,
Grundsticke oder Teilbereiche der Grundstiicke Flst.-Nrn. 5542, 5542/5, 5542/6,
5542/7, 5542/10, 5542/11, 5542/16, 5542/17, 5542/18

12



BEBAUUNGSPLAN NR. 135 ,HOLDERSTOCK" 1. ANDERUNG UND ERGANZUNG — BEGRUNDUNG

Der Altstandort ,Kaserne Wagram* wurde im Rahmen der ,Kontinuierlichen Erfas-
sung altlastverdachtiger Flachen” 2000 beim Landratsamt Ortenaukreis erhoben, hin-
sichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden - Grundwasser* bewer-
tet und ebenfalls auf Beweisniveau 1 in ,Orientierende Untersuchung” eingestuft.

Zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. um das Gefahrdungspotential fir Mensch und
Umwelt in Bezug auf die damalige Nutzung konkret bewerten zu kbnnen, wurden in
den nutzungsbedingten Verdachtsbereichen der Altstandorte ,Kaserne Mansard“ und
.Kaserne Wagram* ,Orientierende Untersuchungen (Technische Gefahrverdachtsun-
tersuchungen)“ nach 8§ 9 Abs. 1 des Bundes- Bodenschutz-gesetzes (BBodSchG)
durchgefuhrt. Mit den Erkundungsmafl3nahmen wurden die altlastverdachtigen Berei-
che erfasst und die entnommenen Proben auf altlastenrelevante Parameter analy-
siert. Hierbei wurde die zum Zeitpunkt der Bewertung aktuelle bzw. planungsrechtlich
zulassige Nutzung bertcksichtigt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Untersu-
chungen wurden die Altstandorte ,Kaserne Wagram* und ,Kaserne Mansard® am 20.
Juli 2005 beim Landratsamt Ortenaukreis hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wir-
kungspfades ,Boden-Grundwasser” bewertet und auf Beweisniveau 2 in ,Belassen
zur Wiedervorlage, Kriterium: Entsorgungsrelevanz” eingestuft.

Objekt-Nr. 05100, Betriebstankstelle StraRenbauamt, Eckenerstralle 8, Teilbereich
des Grundstlicks Flst.-Nr. 1232/8

Der Altstandort wurde 1990 stillgelegt und riickgebaut; TUV-Berichte zeigten keine
Méangel. Der Altstandort wurde ohne ,Orientierende Untersuchung“ am 13.04.2000
mit dem Kriterium ,Entsorgungsrelevanz” in ,.B = Belassen zur Wiedervorlage“ einge-
stuft.

Objekt-Nr. 00306, Kunststoff Extruplast, EnglerstralRe 12, Teilbereich des Grund-
stucks Flst.-Nr. 1232/11

Der Altstandort ,Kunststoff Extruplast” wurde im Rahmen der ,Flachendeckenden Er-
hebung altlastverdachtiger Flachen* 1989 beim Landratsamt Ortenaukreis erhoben
und im Rahmen der Kontinuierlichen Erfassung altlastverdachtiger Flachen mit der
Uberarbeitung bekannter altlastverdachtiger Flachen am 26. September 2012 hin-
sichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser” bewertet
und auf Beweisniveau 1 in ,Orientierende Untersuchung” eingestuft. Auf dem Ge-
lande waren von 1962 — 1990 kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe tatig.
Uber den Einsatz von Entfettungs- und Reinigungsmitteln existieren keine verlassli-
chen Informationen. Die Einstufung in ,OU=0Orientierende Untersuchung® erfolgte am
16.09.1990. Zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. um das Gefahrdungspotential
fur Mensch und Umwelt in Bezug auf die damalige Nutzung konkret bewerten zu
kénnen, wurden in den nutzungsbedingten Verdachtsbereichen des Altstandortes
JKunststoff Extruplast* im Rahmen der 1. Anderung und Erganzung des Bebauungs-
plan Nr. 135 ,Holderstock” ,Orientierende Untersuchungen (Technische Gefahrver-
dachtsuntersuchungen)“ nach 8§ 9 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG) durchgefuhrt. Mit den Erkundungsmalinahmen wurden die altlastver-
dachtigen Bereiche erfasst und die entnommenen Proben auf altlastenrelevante Pa-
rameter analysiert. Hierbei wurde die zum Zeitpunkt der Bewertung aktuelle bzw. pla-
nungsrechtlich zuldssige Nutzung berucksichtigt. Auf der Grundlage der Ergebnisse
der Untersuchungen wurden der Altstandort ,Kunststoff Extruplast* am 07.02.202
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beim Landratsamt Ortenaukreis hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfa-
des ,Boden-Grundwasser“ bewertet und auf Beweisniveau 2 in ,Belassen zur Wie-
dervorlage, Kriterium: Entsorgungsrelevanz” eingestuft.

Objekt-Nr. 05056, Betriebstankstelle Link, Englerstrale 4, 6 und 6a, Grundstiicke
Flst.-Nrn. 1232/15, 1232/17, 1232/20 und 1232/21

Der Altstandort ,Betriebstankstelle Link“ wurde im Rahmen der ,Kontinuierlichen Er-
fassung altlastverdéchtiger Flachen* 2000 beim Landratsamt Ortenaukreis erhoben,
hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden - Grundwasser” be-
wertet und ebenfalls auf Beweisniveau 1 in ,Orientierende Untersuchung” eingestuft.
Zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. um das Gefahrdungspotential fur Mensch und
Umwelt in Bezug auf die damalige Nutzung konkret bewerten zu kénnen, wurden in
den nutzungsbedingten Verdachtsbereichen des Altstandortes ,Betriebstankstelle
Link“ im Rahmen der 1. Anderung und Erganzung des Bebauungsplan Nr. 135 ,Hol-
derstock” ,,Orientierende Untersuchungen (Technische Gefahrverdachtsuntersuchun-
gen)” nach 8 9 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) durchgefuhrt.
Mit den Erkundungsmaflinahmen wurden die altlastverdachtigen Bereiche erfasst und
die entnommenen Proben auf altlastenrelevante Parameter analysiert. Hierbei wurde
die zum Zeitpunkt der Bewertung aktuelle bzw. planungsrechtlich zulassige Nutzung
berticksichtigt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Untersuchungen wurden der
Altstandort ,Betriebstankstelle Link* am 07.02.202 beim Landratsamt Ortenaukreis
hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,Boden-Grundwasser* be-
wertet und auf Beweisniveau 2 in ,Belassen zur Wiedervorlage, Kriterium: Entsor-
gungsrelevanz* eingestuft.

5.6.3 Altstandort mit der Einstufung , Orientierende Untersuchungen®

Objekt-Nr. 00788 AS Tankstelle Biekarck, Englerstrafle 18a, 1450/2

Der Altstandort ,Tankstelle Biekarck” wurde im Rahmen der ,Flachendeckenden Er-
hebung altlastverdachtiger Flachen* beim Landratsamt Ortenaukreis am 21. Juli
1993 erhoben, hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades ,,Boden-
Grundwasser* bewertet und auf Beweisniveau 1 in ,Orientierende Untersuchung*
eingestuft. Zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. um das Gefahrdungspotential fur
Mensch und Umwelt in Bezug auf die damalige Nutzung konkret bewerten zu kon-
nen, sind in den nutzungsbedingten Verdachtsbereichen des Altstandorts , Tankstelle
Biekarck® im Rahmen der 1. Anderung und Erganzung des Bebauungsplan Nr. 135
.Holderstock" ,Orientierende Untersuchungen (Technische Gefahrverdachtsuntersu-
chungen)” nach § 9 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) durchzu-
fuhren. Die beabsichtigte Gefahrverdachtserkundung / Orientierende Untersuchung
gemal § 9 Abs. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) konnte nicht
durchgefiihrt werden, da die Eigentimer keine Einverstandniserklarung zum Betreten
des Grundsttcks erteilt haben. Die Finanzierung der technischen Maflinahme war
Uber einen Zuwendungsbescheid seitens des Regierungsprasidiums Freiburg gesi-
chert. Auf dem Grundstiick ist bereits Baurecht vorhanden. Das Grundstick ist be-
reits bebaut und versiegelt. Im Rahmen einer Anderung von bewertungsrelevanten
Sachverhalten (z.B. Entsiegelung, Erdarbeiten, Bebauung) ist eine Gefahrver-
dachtserkundung / Orientierende Untersuchung gemaf § 9 Abs. 1 des Bundes-Bo-
denschutzgesetzes (BBodSchG) durchzufuhren.
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Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans wird der Altstandort ,Tankstelle
Biekarck" als Altlastenverdachtsflache im Sinne von § 2 Abs. 6 BBodSchG
gekennzeichnet.

5.7 Eigentumsverhaltnisse

Die Baugrundstiicke im Plangebiet befinden sich weitgehend in Privateigentum. Die
bestehende Asyl- und Obdachlosenunterkunft befindet im Eigentum der stadteigenen
Wohnungsbaugesellschaft Wohnbau GmbH.

Die bisher vorhandenen Verkehrsanlagen befinden sich in stddtischem Eigentum.

6 Stadtebauliches Konzept
6.1 Klinikkonzeption des Ortenaukreises und Standortwahl

Der Ortenaukreis hat am 24.07.2018 mit der ,Agenda 2030" eine Strukturreform fur
das ,Ortenau Klinikum* beschlossen. In Offenburg ist eine Zusammenfuhrung der
bisherigen Klinik-Standorte Offenburg-Ebertplatz, Offenburg-St. Josefsklinik, Gen-
genbach sowie teilweise Kehl und Oberkirch in einem Neubau an einem neuen
Standort vorgesehen.

Als am besten geeigneter Standort fur ein neues Klinikum mit einem Flachenbedarf
von 20 ha wurde der Standort ,Nordwestlich Holderstock* nordlich der Kernstadt von
Offenburg angrenzend an die Ortschaften Bohlsbach und Buhl nach einem umfang-
reichen Standortsuchlauf ausgewahlt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.05.2019
hat die Stadt Offenburg dem Ortenaukreis den Standort als neuen Klinikstandort an-
geboten. Mit Beschluss vom 07.05.2019 hat der Kreistag das Angebot der Stadt Of-
fenburg angenommen.

Die Stadt Offenburg hat eine staddtebauliche Rahmenplanung erstellt, die auf der
Grundlage der Planung fir den neuen Klinik-Campus der Biros Ludes und Wankner
und Fischer die verkehrliche und freiraumplanerische Einbindung des Klinik-Campus
in die Umgebung entwickelt und darstellt. Dieser Rahmenplan bildet die Grundlage
fur die planungsrechtliche Ausarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 135 ,Holderstock*
1. Anderung und Erganzung.

7 Planinhalt und Begriindung der Anderungsplanung
7.1  Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet ,Asyl- und Obdachlosenunterkunft / Klinikgebiet"

Das Grundstick mit der Flursticknummer 1232/18, welches bisher als Gewerbege-
biet ausgewiesen war und der Asyl- und Obdachlosenunterkunft dient, wird im Rah-
men der Bebauungsplananderung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Asyl-
und Obdachlosenunterkunft / Klinikgebiet* ausgewiesen.
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Die bestehende Nutzung als Asyl- und Obdachlosenunterkunft kann so weitergefihrt
werden. Das Grundstuick kann somit aber auch zukiinftig der Ansiedlung von medizi-
nischen Einrichtungen sowie erganzenden, mit dem angrenzend geplanten Klinikum
in einem funktionalen Zusammenhang stehenden Nutzungen dienen.

Gewerbegebiete und Industriegebiete

Die bisherigen Festsetzungen als Gewerbegebiete und Industriegebiete werden bei-
behalten.

In den Gewerbegebieten 1 und 3 werden nur Gewerbebetriebe zugelassen, die nach
ihrem Stérungspotenzial in einem Mischgebiet zulassig sind.

Der rechtsgultige Bebauungsplan Holderstock setzt fir das Gewerbegebiet mit der
Ordnungszahl 1 fest (zw. nordlicher Lise-Meitner-Stral3e und EckenerstralRe), dass
dort nur Gewerbebetriebe zulassig sind, die das norddstlich angrenzende Wohnge-
biet nicht wesentlich storen.

Der rechtsgltige Bebauungsplan Industriegebiet Nord setzt fest, dass im Gewerbe-
gebiet sudlich der Buhlerfeldstral3e nur Gewerbebetriebe zulassig sind, die die
Wohnnutzung der nérdlich angrenzenden Wohngebiete nicht wesentlich stéren.

Die bisherigen Festsetzungen der Bebauungspléne Holderstock und Industriegebiet

Nord werden in die Anderungsplanung tibernommen.

Damit wird das Ziel verfolgt, die bestehende Asyl- und Obdachlosenunterkunft sowie
die angrenzende Wohnbebauung der Ortschaft Bohlsbach vor gewerblichen Larmim-
missionen zu schitzen. Auch Immissionskonflikte mit dem kinftig angrenzenden Kii-
nikgebiet kdnnen so vermieden werden.

Die nach 8 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuléassigen Lagerplatze sind gemal 8 1 Abs.
5 BauNVO in allen ausgewiesenen Gewerbegebieten ausgeschlossen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die im Gebiet zur Verfigung stehenden, gut integrierten
Flachen im Umfeld des Klinikgebietes von Gewerbebetrieben mit einer stadtebaulich
angemessenen Dichte genutzt werden kénnen und somit untergenutzte Grundstlcke
langfristig nachverdichtet werden.

Die nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulassigen Tankstellen und Anlagen fur
sportliche Zwecke sind gemaf} 8 1 Abs. 5 BauNVO in allen ausgewiesenen Gewer-
begebieten ausgeschlossen. Tankstellen nehmen groR3e Flachen in Anspruch, die im
Geltungsbereich fur Gewerbebetriebe benotigt werden. Weiterhin verursachen Tank-
stellen und Anlagen fir sportliche Zwecke einen hohen Zielverkehr, mit Riickstauge-
fahren und Parksuchverkehren, welcher die Gebietserschie3ung des Klinikgebietes
beeintrachtigen wirde.

Mit dem Ausschluss von Bordellen und bordelldhnliche Betrieben gemald § 1 Abs. 9
BauNVO in den Gewerbe- und Industriegebieten soll die Gebietsentwicklung und Ad-
ressbildung des Gewerbegebiets im Umfeld des Klinikgebietes gestarkt werden und
stadtebaulichen Abwertungstendenzen entgegengewirkt werden. Das bisher beste-
hende Gewerbegebiet weist, auch im Vergleich zu anderen Offenburger Gewerbege-
bieten, in besonderem Umfang stadtebauliche Schwachen auf (untergenutzte und
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ungenutzte Grundstiicke). Einem weiteren Negativtrend soll daher entgegengewirkt
werden.

Mit dem Ausschluss von Vergniugungsstétten in den Gewerbegebieten gemald § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird das gleiche Ziel verfolgt. Auch wird damit das vom Ge-
meinderat beschlossene Vergnugungsstattenkonzept fur Offenburg bertcksichtigt.

Auf der Grundlage des durch den Gemeinderat beschlossenen Einzelhandelskon-
zeptes der Stadt Offenburg werden weiterhin Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrele-
vanten Sortimenten in den Gewerbe- und Industriegebieten ausgeschlossen.

Fir die bestehenden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten gilt
der Bestandsschutz.

Der Ausschluss von nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel ist auch im Einzelhandels-
konzept der Stadt Offenburg fir Gewerbe- und Industriegebieten nicht vorgesehen.
Der nicht-zentrenrelevante Einzelhandel ist somit weiterhin in den festgesetzten Ge-
werbe- und Industriegebieten zulassig.

7.2 Mal der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die in der Planzeichnung fest-
gesetzten Grundflachenzahlen (GRZ) sowie durch die Hohe baulicher Anlagen.

7.2.1 Grundflachenzahl

Die fur die Gewerbegebiete festgesetzte Grundflachenzahl GRZ von 0,8 wird ent-
sprechend der bisherigen Festsetzung beibehalten. Dieser Wert entspricht dem Ori-
entierungswert fir eine Obergrenze des § 17 BauNVO fur Gewerbegebiete.

7.2.2 Geschossflachenzahl

Auf die im bisherigen Bebauungsplan Nr. 108 ,Industriegebiet Nord" festgesetzte Ge-
schossflachenzahl von 1,8 fur die Gewerbe- und Industriegebiete wird im Rahmen
der Anderungsplanung verzichtet, da die Steuerung der baulichen Dichte ausschlie3-
lich Uber die Festsetzung von Grundflachenzahl und Héhe der baulichen Anlagen er-
folgen soll.

7.2.3 Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen

In den Bereichen der Gewerbeflachen GE 1 (teilw.), 2, 4, 5, 6 und 7 wird die max.
Hohe baulicher Anlagen von 16 m beibehalten. Die Hohe ermdglicht eine flexible
Nutzung der Gewerbegrundstiicke und flgt sich stadtebaulich in die Bestandssitua-
tion ein.

Fir die Grundstucke Eckenerstral3e 7 und 9 im Bereich GE 1 wird entsprechend der
dort vorhandenen erhaltenswerten Bestandsbebauung eine max. Traufh6he von
13 m und eine max. Firsth6he von 21 m festgesetzt.

Am Gebietsrand im Ubergang zur Ortschaft Bohlsbach wird die bisher festgesetzte
Hohe fur das GE 3 von 9 m ibernommen. Mit der Festsetzung wird eine vertragliche
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Malf3stablichkeit der Baukorperhdhe zur norddstlich anschlie3enden kleinteiligen Be-
standsbebauung der Ortschaft gesichert.

Im GE 8, welches den Ubergang zur Siedlung im Lehbiihl ausbildet, wird die bishe-
rige festgesetzte Hohe von 12 m beibehalten. Die Hohe von 12 m bericksichtigt die
leicht abgerickte Lage von Lehbuhl am Eckpunkt zwischen der Englerstral3e und der
Stral3burger Stral3e.

Im Bereich der Industriegebiete Gl 4 und 5 wird die bisher festgesetzte Hohe von
16 m Ubernommen.

Die bisherige Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse im Bebauungsplan Nr. 108
.Industriegebiet Nord“ im Bereich Buhlerfeldstral3e und im Bebauungsplan Nr. 135
.Holderstock” in den Gewerbegebieten wird fir alle Gebiete gestrichen. Die Gliede-
rung nach Geschossigkeiten wird fuir die Gewerbegebiete im Holderstock als stadte-
baulich nicht erforderlich erachtet.

7.2.4 Uberschreitungsmaoglichkeiten fir die festgesetzte Hohe
baulicher Anlagen

Die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen kann in den Gewerbegebieten und Indust-
riegebieten ausnahmsweise tberschritten werden, wenn betriebstechnische oder
produktionsbedingte Ablaufe dies erfordern und die Uberschreitung stadtebaulich
vertretbar ist.

Mit der Festsetzung sollen untergeordnete Uberschreitungen ermoglich werden,

z.B. fUr Aufzugstirme, Anlagen fur Be- und Entliftung, Anlagen fur die Gebaudekih-
lung, Aufbauten fur Haustechnik, Dachaustritte, Absturzsicherungen und Anlagen zur
solaren Energiegewinnung.

7.3 Uberbaubare Grundstiicksflache

Die bisher festgesetzten Baugrenzen entlang der offentlichen Verkehrsflachen,
werden an die Erfordernisse des erforderlichen StralRenausbaus in der Eckener-
strale und der Lise-Meitner-Stral3e angepasst.

Die Lage der Baugrenze in der ostlichen Eckenerstral3e wird mit einem Abstand von
5 m von den festgesetzten Verkehrsflachen in die angrenzenden Grundstticke ver-
legt. Im Bereich der westlichen Eckenerstral3e wird die bisherige Baugrenze beibe-
halten, der Abstand zu den festgesetzten Verkehrsflachen verringert sich folglich von
10 m auf 5 m.

In der nordlichen Lise-Meitner-Stral3e werden auf der Nordseite die bestehenden
Baufluchten aufgenommen und die Baugrenze mit Abstand zu den festgesetzten
Verkehrsflachen verortet. An der Sidseite der nordlichen Lise-Meitner-Stral3e wird
die Baugrenze mit einem Abstand von 5 m im Bereich der Eckenerstral3e verortet
und bildet nach Westen hin einen Ubergang zur geplanten Bebauung des Klinik-
Campus aus.

Im Bereich der stidlichen Lise-Meitner-Stral3e wird die Baugrenze jeweils zu beiden
Seiten mit einem Abstand von 5 m zu den festgesetzten Verkehrsflachen verortet.
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Im Bereich der Stral3e Am Holderstock, an der Englerstral3e und der Stral3burger
Stral3e wird die Baugrenze mit einem Abstand von 5 m zu den festgesetzten Ver-
kehrsflachen festgesetzt.

Die weiteren Baugrenzen an den ruckseitigen Grundstiicksgrenzen werden verein-
heitlicht und mit einem Abstand von 5 m von der Parzellengrenze festgesetzt.

Mit der Festsetzung soll ein einheitlicher Ubergangsbereich vom StraRenraum zu
den Gewerbebauten freigehalten werden. Der Abstand kommt den festgesetzten
Baumpflanzungen zu Gute, welche langfristig den Stralienraum des gesamten Quar-
tiers aufwerten sollen. Auch ist fuir die Verkehrssicherheit (Sichtverhéltnisse) forder-
lich, wenn kiinftig entstehende Geb&ude von den Verkehrsflachen etwas abgeriickt
werden.

7.4  ErschlieBungskonzept und festgesetzte Verkehrsflachen
7.4.1 ErschlieBung fur den Kfz-Verkehr

Das bestehende StralRennetz im Plangebiet dient bisher der Erschliel3ung der Ge-
werbe- und Industrie-Grundstticke.

Nordwestlich angrenzend an das Plangebiet wird in Zusammenarbeit mit dem Orten-
aukreis der neue Klinik-Campus Offenburg entwickelt. Hierfur wird parallel der Be-
bauungsplan ,Klinik-Campus" aufgestellt.

Innerhalb oder nahe angrenzend an den geplanten Klinik-Campus liegen die beste-
henden o6ffentlichen Stral3en Lise-Meitner-Stral3e, Buhlerfeldstral3e und Kehler
Stral3e (B33).

In einer verkehrlichen Untersuchung wurde bewertet, wie das Plangebiet kiinftig am
besten fur den Kfz-Verkehr an das offentliche Stral3ennetz angeschlossen werden
kann.

Ein Anschluss an die Buhlerfeldstral3e wirde zu einer erheblichen Verkehrsbelas-
tung in der BuhlerfeldstraRe und Okenstrafl3e und damit in den Wohngebieten der
Ortslage Bohlsbach fuhren. Auch sind diese StralRen insbesondere auf Grund ihres
teils geringen Querschnitts wenig leistungsfahig.

Ein Anschluss an die Kehler Stral3e (B33) wirde die Verkehrsbelastung einerseits in
der Ortslage Buhl in ihrem Zentrum und in den angrenzenden Wohngebieten und an-
dererseits in der StraB3burger Stral3e im Zentrum der Nordweststadt mit angrenzen-
der Wohnbebauung erheblich erhéhen. Die Ortslage Buhl ist auf Grund der beste-
henden Verkehrslarmbelastung bereits im Larmaktionsplan als Aktionsbereich er-
fasst.

Ein Anschluss an die Lise-Meitner-Stral3e ermdglicht dagegen eine Zu- und Abfih-

rung des Kfz-Verkehrs tber die Eckenerstrafl3e zur Englerstraf3e. Diese Strafl3en ver-
laufen durch Gewerbegebiete und tangieren keine Wohngebiete. Uber die Engler-

19



BEBAUUNGSPLAN NR. 135 ,HOLDERSTOCK" 1. ANDERUNG UND ERGANZUNG — BEGRUNDUNG

stral3e konnen sowohl die Bundesstrafl3e B3 in Richtung Norden wie auch die Auto-
bahn A5 und die Bundesstral3en B3 und B33 Richtung Siden bzw. Stdosten gut und
ohne Querung von Wohngebieten erreicht werden.

Vor diesem Hintergrund soll der geplante Klinik-Campus fur den Kfz-Verkehr an die
Lise-Meitner-StralRe angeschlossen werden. Ein Anschluss flr allgemeinen Kfz-Ver-
kehr an die Buhlerfeldstral3e und die Kehler Stral3e ist nicht vorgesehen.

Die verkehrliche Erschliel3ung des Klinik-Campus soll damit Giber das bestehende, in
Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Holderstock” liegende Stral3ennetz des Ge-
werbegebietes Holderstock erfolgen. Uber die Lise-Meitner-Stralze und die
Eckenerstral3e soll der Klinikums-Standort an das Hauptverkehrsstra3ennetz in alle
Richtungen uber die Englerstral3e/Otto-Hahn-Stral3e als Nordwestumfahrung von
Offenburg an die B3 und die A5 angebunden werden.

Die Lise-Meitner-Straf3e soll die Funktion als 6ffentliche HaupterschlieBung des
Klinik-Campus Gbernehmen. Die stdlich und nordlich gelegenen Abschnitte der
Lise-Meitner-Stral3e sollen in ihrer Lage unveréndert bleiben. Der aul3erhalb des
Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans gelegene vorhandene westliche Erschlie-
Bungsbigel der Lise-Meitner-Stral3e soll entsprechend der Planung der Biros Ludes
und Wankner und Fischer gegentber dem Bestand um rd. 40 m nach Osten ver-
schoben werden, wodurch Grundsttickszuschnitte in diesem Bereich optimiert wer-
den konnen.

Die aulRerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans geplante zusatzliche
Anbindung zur Kehler StraRe (B33) ist nur fir Rettungsfahrzeuge und den OPNV
vorgesehen, nicht jedoch fur den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr (Patienten, Be-
sucher, Personal, Lieferanten).

Die BuhlerfeldstralRe soll keine ErschlielBungsfunktion fur das Klinikum ftr den Pkw-
und Lkw-Verkehr tlbernehmen.

Um sicher zu stellen, dass die Zufahrt zum Klinik-Campus von der Englerstral3e er-
folgt und nicht durch die Ortslage Bohlsbach, und zur Vermeidung von Schleichver-
kehren soll die Durchfahrtsmadglichkeit fir den PKW- und LKW-Verkehr von der E-
ckenerstral3e zur Buhlerfeldstral3e unterbrochen werden. In der Eckenerstral3e wird
hierfir eine Wendeanlage im nérdlichen Abschnitt errichtet. Fir Radfahrer soll die
Durchfahrtsméglichkeit zwischen Eckenerstral3e und Buhlerfeldstral3e bestehen blei-
ben. Bei Bedarf kann auch eine Durchfahrtsmoglichkeit fir den OPNV aufrecht erhal-
ten bleiben, z.B. indem ein absenkbarer Poller angeordnet wird.

Durch die moglichst weitgehende Nutzung des bestehenden Stral3ennetzes kénnen
auch Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft nach Mdglichkeit vermieden werden.

7.4.2 Kfz-Verkehr von Patienten, Beschaftigten und Besuchern
Die Erschliel3ung des Klinik-Areals fur den Kfz-Verkehr von Patienten, Beschaftigten
und Besuchern erfolgt Uber das bestehende Stral3ennetz aus Richtung Englerstral3e

Uber die Eckener StrafRe und Lise-Meitner-Stral3e. Dabei soll die Zufahrt zu den
Parkhausern vorzugsweise uber die sudliche Lise-Meitner-Stral3e erfolgen.
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7.4.3 Wirtschaftsverkehr des Klinikums

Der Wirtschaftsverkehr des Klinikums soll Gber die Eckenerstral3e nach Norden zu
der neu zu errichtenden Wendeanlage gefihrt werden, Gber welche mit einer Zufahrt
das Multi-User-Zentrum (MUZ) erschlossen werden soll. Eine zweite Anbindung soll
Uber die nordliche Lise-Meitner-Stral3e und dann tber eine auf3erhalb des Plange-
biets dieses Bebauungsplans gelegene Zufahrt neben der Asyl- und Obdachlosenun-
terkunft zum MUZ erfolgen.

7.4.4 Ful3- und Radwegerschlie3ung

Das geplante Klinikum soll aus allen Richtungen auf mdglichst kurzen und gut nutz-
baren Wegen fur Radfahrer und Ful3génger erreichbar sein, um diese umweltfreund-
lichen Verkehrsarten zu férdern und damit gleichzeitig den Kraftfahrzeugverkehr und
die damit verbundenen Immissionsbelastungen so gering wie méglich zu halten. Um
diesem Ziel gerecht zu werden, sollen bestehende Wegeverbindungen aufrechterhal-
ten und neue geschaffen werden. Gleichzeitig sollen auch die Wegeverbindungen
zwischen den Stadtteilen aufrechterhalten und verbessert werden.

Nachfolgend werden die innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans lie-
genden Verbindungen erlautert.

Die Radwegverbindung von Siden aus Richtung der Okenstral3e soll Uber die
Eckenerstral3e und die sudliche Lise-Meitner-Stral3e zum zentralen Klinik-Campus
erfolgen. Entlang der Eckenerstral3e und der sudlichen Lise-Meitner-Stral3e sind ge-
sonderte Fahrradverkehrsanlagen geplant. Dies ist begrindet durch die gemalf ver-
kehrlicher Untersuchung ktinftig nach vollstandiger Aufsiedlung erwarteten erhebli-
chen Verkehrsmengen von tber 11.000 Kraftfahrzeugen/Tag in der sudlichen Ecke-
ner Strafl3e und von rund 5.000 Kraftfahrzeugen/Tag in der Lise-Meitner-Stral3e. Auch
ist Schwerverkehr im Gewerbegebiet und zum Klinikum zu erwarten, wie auch Fahr-
ten mit Sondersignal von Rettungsfahrzeugen. Dies macht erforderlich, den Radver-
kehr hier getrennt zu fihren.

Die erforderlichen Straldenausbaumalinahmen sind im Einzelnen unten im Kapitel
7.4.5 dargestellt.

Eine weitere wichtige Radwegverbindung zum Klinikum verlauft von Suden von der
Innenstadt, vom Bahnhof und von der Nordweststadt kommend Uber die Stral3burger
Stral3e. Hier soll daher mit einem neu zu errichteten Ful3- und Radweg im Bereich
Lehbihl am Umspannwerk Nord vorbei das Klinik-Areal fir den Rad- und FulR3verkehr
direkt erreichbar sein. Diese Anbindung dient auch dazu, eine mdglichst kurze Wege-
verbindung von der bestehenden Bushaltestelle ,im Lehbihl* zum Klinikum herzu-
stellen.

Diese neue offentliche Wegeverbindung wird daher im Bebauungsplan festgesetzt.

Sie nutzt von der Kehler Stral3e kommend zunéachst die schon bestehende Zufahrt
zum Umspannwerk.

Fir die weitere Fihrung wurde eine Alternativenprifung durchgefuhrt.
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Das Uberlandwerk Mittelbaden (UWM) hat mitgeteilt, dass eine Fuhrung eines o6ffent-
lichen Wegs Uber das Grundstiick des Umspannwerks aus betrieblichen Griinden
nicht moglich ist. Lediglich am Ostrand des Umspannwerks ist eine Filhrung tber
das Grundstiick des UWM madoglich, da sich dort lediglich eine Anlage zur Riickhal-
tung von Regenwasser befindet, die wenn erforderlich verlegt werden kann.

Geprift wurde daher eine Fuhrung sudlich des Umspannwerks wie auch eine Fih-
rung westlich und dann nérdlich des Umspannwerks. Die jetzt im Bebauungsplan
festgesetzte Fuhrung stdlich des Umspannwerks ist am geradlinigsten. Sie ist damit
am besten fur Radfahrer befahrbar und auch, im Hinblick auf die Sicherheit auch in
Nachtstunden, am besten einsehbar. Eine alternativ geprufte Fihrung auf der West-
seite des Umspannwerks wirde zu einer Trassierung mit erheblich mehr engen Kur-
ven und schlecht einsehbaren Abschnitten fuhren.

Eine Fuhrung westlich und dann nérdlich des Umspannwerks wirde einen Eingriff in
insgesamt drei Privatgrundstiicke erfordern. Eine Fuhrung stdlich des Umspann-
werks erfordert einen Eingriff in ein Privatgrundsttick. Die Eingriffe liegen jeweils in
einer Randlage der Grundstiicke, ein Eingriff in Gebaude ist nicht erforderlich.

Auf Grund der wie oben dargestellt wesentlich ginstigeren Fihrung wurde der sud-
lich des Umspannwerks verlaufenden Variante der Vorrang gegeben und diese im
Bebauungsplan festgesetzt. Die festgesetzte Breite von 5,0 m orientiert sich an den
geltenden verkehrlichen Richtlinien.

7.45 Erforderlicher StraRenausbau in der Eckenerstralle
und Lise-Meitner-StralRe

7.4.5.1 Erforderlicher Ausbauquerschnitt

Um den geplanten Klinik-Campus in ausreichender Weise flr alle Verkehrsarten an-
binden zu kdnnen, ist der Ausbau der Eckenerstral3e und Lise-Meitner-Stral3e inner-
halb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans erforderlich.

Die Zielvarianten der StralRenraumprofile fir den Vollausbau der Eckenerstral3e und
der Lise-Meitner-Stral3e sind auf der Basis der ,Richtlinien fir die Anlage von Stadt-
straRen” (kurz RASt 06) abgeleitet und aus dem Typus der ,Gewerbestral3e” entwi-
ckelt. Die Breite der Ful3wege wurde leicht reduziert zugunsten von breiteren Radwe-
gen, um den zukinftigen Anforderungen im Gebiet gerecht zu werden. Damit wird
dem Umstand des zu erwartenden gerade auch im Vergleich mit sonstigen Gewer-
bestralRen sehr hohen Radverkehrsanteil Rechnung getragen.

Gemal der ,Richtlinien fur die Anlage von Stadtstral3en” werden bei Kraftfahrzeug-
verkehrsstarken von 400 Kfz/h bis 1000 Kfz/h im Wesentlichen Schutzstreifen emp-
fohlen. Bei Kraftfahrzeugverkehrsstarken tiber 1000 Kfz/h werden vorwiegend Rad-
fahrstreifen oder Radwege eingesetzt.

Die Ubersicht tiber die geplanten StraBenraumprofile ist als Anlage 2.2 ,Stadtebauli-

cher Rahmenplan ,Klinik-Campus”, Wege- und Stra3enquerschnitte, Grundausbau
und Vollausbau™ beigefugt.
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Die Eckenerstral3e und die sudliche Lise-Meitner-StralRe sollen von der Fahrbahn ge-
trennte Radverkehrsanlagen erhalten, um Radfahrern verkehrssicher die Zufahrt zum
neuen Klinikum zu ermdéglichen (zu den Griinden siehe auch oben in Kapitel 7.4.4).

In der ,Lise-Meitner-Strafl3e” erscheint dabei ausreichend, wenn entweder die nérdli-
che oder die sudliche ,Lise-Meitner-Stral3e* Radverkehrsanlagen erhalten. Da beide
Stral3enabschnitte gleichermal3en zum Klinik-Campus fihren, ist ausreichend, einen
der beiden Abschnitte fur diese Verkehre auszubauen. Der Radfahrer-Ziel- und
Quellverkehr in der Lise-Meitner-Stral3e selbst ist relativ gering.

Dariiber hinaus ist aus Griinden des Stadtbilds, des Klimaschutzes, der Klimawan-
delanpassung (Verschattung) und der Okologie Planungsziel, an den Stralen im
Plangebiet auch beidseitig Baumpflanzungen vorzusehen. Pflanzstreifen mit Baum-
pflanzungen ermdglichen auch, zwischen den Baumen Parkbuchten anzulegen, die
durch Besucher des Gebiets genutzt werden kénnen. Ziel ist eine durchgehende
Stral3enraumgestaltung mit Alleecharakter.

Das Stral3engrundstiick der EckenerstralRe verfugt aktuell iber eine Breite von
insgesamt rund 14,00 m. Um beidseitig getrennte Radwege anlegen zu kénnen, wird
unter Bericksichtigung der geltenden Richtlinien ein Querschnitt von 16,00 m
benétigt und damit eine Verbreiterung gegeniuber dem Bestand um rund 2,00 m.

Im Bereich der Einmindung in die Englerstral3e ist eine Aufweitung auf 19,50 m
erforderlich, um eine zusatzliche Linksabbiegespur anlegen zu kénnen, die dort auf
Grund der prognostizierten Verkehrsstarken erforderlich wird.

Um zusatzlich einseitig Baume pflanzen zu kdnnen und dazwischen Parkbuchten
anlegen zu kdnnen, wird ein Querschnitt von 19,25 m bendtigt, um beidseitig Baume
pflanzen zu kénnen, von 22,00 m.

Das Stral3engrundstiick der Lise-Meitner-Straf3e verfuigt aktuell Gber eine Breite von
12,50 m. Um in der stdlichen Lise-Meitner-StralR3e beidseitig getrennte Radwege
anordnen zu kénnen, werden auch hier 16,00 m bendtigt. In der ndrdlichen Lise-
Meitner-Stral3e, wo keine Radwege vorgesehen sind, reicht die heutige Breite von
12,50 m aus, um verkehrlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Um zusatzlich Baume pflanzen zu kénnen und bei Bedarf Parkbuchten anlegen zu
konnen, wird sowohl in der sudlichen wie auch in der ndrdlichen Lise-Meitner-Stral3e
ein entsprechend vergréf3erter Querschnitt bendtigt.

7.4.5.2 Alternativenprifung zur Anlage von Radwegen
in der Lise-Meitner-Stral3e

Es wurde eine Alternativenprufung durchgefiihrt, ob besser die sudliche Lise-Meit-
ner-Stral3e oder besser die nérdliche Lise-Meitner-StralRe flr den Radverkehr ausge-
baut wird und getrennte Radverkehrsanlagen erhalt.

Der bestehende StraRenquerschnitt I1asst die Anlage von beidseitigen den Richtlinien
entsprechenden separaten Radwegen in beiden Stralenabschnitten nicht zu, so
dass hierfur ein Eingriff in angrenzende Grundstuicke erforderlich wird.

Fir einen Ausbau der nordlichen Lise-Meitner-Straf3e musste auf der Sudseite oder
auf der Nordseite des StralRenabschnitts auf einer Lange von rund 160 m in intensi-
ver gewerblich genutzte Privatgrundsticke eingegriffen werden (FlIst. 5542/2 und

Flst. 5542/12 bzw. Flst. 5542/4 und Flst. 5542/9). Dariiber hinaus musste zusatzlich
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entweder in das nordlich gelegene durch die Asyl- und Obdachlosenunterkunft ge-
nutzte Grundstiick oder in das sudlich gelegene Privatgrundstick Flst. 5542/16 ein-
gegriffen werden. Das Grundstlick FIst. 5542/16 ist ebenfalls gewerblich genutzt,
aber mit geringerer Intensitat (Gebrauchtwagenhandel, keine Gebaude vorhanden).

Fiur einen Ausbau der sudlichen Lise-Meitner-Stral3e musste auf der Nordseite der
Stral3e auf einer Lange von rund 45 m in ein intensiver gewerblich genutztes Grund-
stiick eingegriffen werden (Flst.-Nr. 5542/5). Weiter musste auf einer Lange von 70 m
in ein nur mit Garagen bebautes Grundsttick (FIst.-Nr. 5542/18) sowie auf einer
Lange von 58 m in ein mit geringer Intensitat genutztes Grundstick (Flst. 5542/6,
Gebrauchtwagenhandel, keine Gebaude vorhanden) eingegriffen werden.

Vor diesem Hintergrund wird einem Ausbau der sidlichen Lise-Meitner-Stral3e der
Vorrang gegeben, um moglichst wenig in ausgeltbte Gewerbebetriebe einzugreifen.
Ein Ausbau sowohl der sudlichen wie auch der nérdlichen Lise-Meitner-Stral3e fur
den Fahrradverkehr ist nicht erforderlich, da die Fahrradfahrer durch entsprechende
Wegweisung auf eine der beiden Zufahrten gelenkt werden kénnen.

7.45.3 Grundausbau und Vollausbau

Um einen Stral3enausbau in dieser Form zu erméglichen, wird wie oben dargestellt
eine Verbreiterung gegentber heute und zusétzlicher Grunderwerb und ein Eingriff in
angrenzende Nutzungen erforderlich.

Bei einem Vollausbau muss erheblich in bestehende gewerbliche Nutzungen und
Bausubstanz eingegriffen werden.

Der StraRenausbau mit Pflanzstreifen mit Baumpflanzungen (Ausbaustufe 2, Voll-
ausbau) soll zeitnah nur dort umgesetzt werden, wo sich Grundstlcke bereits im 6f-
fentlichen Eigentum befinden oder momentan ungenutzt oder wenig genutzt sind.

Um Eingriffe in bestehende Nutzungen gering zu halten, soll der Vollausbau auf mo-
mentan bebauten oder sonst intensiver gewerblich genutzten Grundstiicken nur je-
weils dann umgesetzt werden, wenn es in der Zukunft zu einer Nutzungsanderung
kommt und beispielsweise bestehende Bausubstanz deshalb abgebrochen wird und
das Grundstiick neu bebaut werden soll. Der Vollausbau soll daher vollumfanglich
erst sukzessive erfolgen, wenn Grundstiucke verkauft werden oder bestehende Ge-
baude abgebrochen werden.

Es wurde daher zusatzlich als Ausbauzwischenstufe ein Konzept fir einen Grund-
ausbau entwickelt, der die verkehrlichen Anforderungen bertcksichtigt, aber teilweise
auf Baumpflanzungen und 6ffentliches Parken verzichtet, wo sonst zu stark in beste-
hende Nutzungen eingegriffen werden misste.

Dieser aus Grinden der Sicherheit und Flissigkeit des Verkehrs erforderliche Stra-
Renausbau mit Radwegen soll zeithah durchgehend umgesetzt werden (Ausbaustufe
1 - Grundausbau).

Mehrere Grundstiicke an der Eckenerstral3e und im Gewerbegebiet Holderstock
werden derzeit nur mit geringer Intensitat genutzt. Es ist zu erwarten, dass in den
nachsten Jahren und Jahrzehnten dort, auch angestof3en durch die Entwicklung des
angrenzenden Klinik-Campus, eine Neuordnung erfolgt und neue Nutzungen
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aufgenommen werden, so dass dann auch die Umsetzung der Ausbaustufe 2 des
Stral3enausbaus erfolgen kann.

7.4.5.4 Festlegung der kinftigen Trassierung unter Berucksichtigung
der erforderlichen Eingriffe in angrenzende Grundstlcke

Bestandsaufnahme

Die Festlegung der kinftigen Trassierung der ausgebauten Eckenerstrafl3e und Lise-
Meitner-Stral3e ist auf der Grundlage einer umfassenden Bestandsaufnahme erfolgt.
Die Bebauung und Nutzung aller an die StraRen angrenzenden Grundstticke wurde
anhand der Bauakten, anhand von Luftbildern und anhand einer Begehung erhoben.
Mit den betroffenen Grundstiickseigentiimern wurden Gesprache gefihrt, soweit ein
Gespréch dies zur Informationsgewinnung erforderlich war und eine Kontaktauf-
nahme erfolgreich war.

Trassierung des Stralenausbaus

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme wurde der bestgeeignete Korridor fur den
StralRen-Vollausbau definiert, so dass in moéglichst geringem Umfang in bestehende
private Nutzungen und Gebaude eingegriffen werden muss. Dabei wurde berticksich-
tigt, ob Nutzungen nur temporar ausgeibt werden und Gebaude leer stehen und ein
kunftiger Abbruch bereits auf Grund der fehlenden Nutzung wahrscheinlich erscheint.

Eckenerstralle

Im Suden der ,Eckenerstral3e” zwischen dem Knotenpunkt ,Englerstral3e” und dem
Kreuzungspunkt der ,Lise-Meitner-Stral3e” der ist der Vollausbau beidseitig gleicher-
maf3en nach Westen und Osten vorgesehen. Auf der Westseite kann so vermieden
werden, in dauerhaft bendtigte Betriebsflachen des dort ansassigen Unternehmens
Meiko im Bereich des Grundstiicks EckenerstralRe 3 einzugreifen. Auf der Ostseite
muss dafir Hallen eingegriffen werden, die friher durch ein mittlerweile insolventes
Stahlbauunternehmen genutzt wurden. Die Hallen stehen teils leer, teils werden sie
durch die Firma Meiko genutzt. Der Eingriff in diese Hallen muss jedoch nicht kurz-
fristig erfolgen, da ein erster Grundausbau (siehe unten) auch ohne diese Flachen
maglich ist. Langerfristig ist eine Neuordnung und Neubebauung im Bereich der teils
leerstehenden Hallen durch die Eigentiimer nicht unwahrscheinlich. In diesem Zuge
kann dann der Stral3enausbau abgeschlossen werden.

In der ,EckenerstraRe” im StralRenabschnitt zwischen sidlicher und nordlicher ,Lise-
Meitner-Straf3e” soll der StralRenausbau ebenfalls beidseitig erfolgen, da so bei Rea-
lisierung der Planungsziele der Eingriff in der Summe am geringsten ist. Eingriffe in
Bausubstanz auf dem Grundstiick eines holzverarbeitenden Betriebs sind dabei auch
im Grundausbau unvermeidbar. Allerdings scheint diese Nutzung weitgehend aufge-
geben, der Betrieb war auch nicht kontaktierbar. Im nérdlichen Bereich ist daran ge-
dacht, im Grundausbau zunachst einen Eingriff in das westlich gelegene Grundstiick
Zu vermeiden.

Nordlich der nérdlichen ,Lise-Meitner-Stral3e” soll die Eckenerstral3e ebenfalls beid-
seitig ausgebaut werden, da so weitgehend nur in Freiflachen und nicht in Gebaude
eingegriffen werden muss. Das Kulturdenkmal ,Eckenerstal3e 12“ (FIst.-Nr.: 1232/11)
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erfordert einen Verschwenk der StralRe im Bereich der Gebaudefront, wg. der vor-
handenen Gebaudegriindung der Dachabspannung. Daher soll im Bereich dieses
Gebaudes auf einen Parkstreifen mit Baumpflanzungen verzichtet werden.

Der Grundausbau soll kurzfristig zunachst nur auf der Ostseite erfolgen, um einen
Eingriff in funktional bendtigte Stellplatze zu vermeiden. Der Vollausbau auch auf der
Westseite kann dann erfolgen, wenn hierfir eine andere Losung, z.B. durch eine
Hochgarage an anderer Stelle, gefunden ist.

Sudliche Lise-Meitner-Stralle

In der sudlichen ,Lise-Meitner-Strafl3e* befindet sich entlang der gesamten sudlichen
Grenze ein intensiv genutztes Betriebsgrundstiick mit neuerer Bebauung. Der Aus-
bau soll daher nach Norden erfolgen, da dort bereits in einem Teilabschnitt stadti-
sche Flachen vorhanden sind und sich teilweise dort temporarere Nutzungen auf den
privaten Grundstticken anordnen. Im Grundausbau soll ein Abbruch im Bereich des
bestehenden Gebaudes ,Lise-Meitner-Straf3e 10" (Flst.-Nr.: 5542/5) und ein Eingriff
in die Garagen auf dem Grundstiick ,Lise-Meitner-Stral3e 10a“ vermieden werden.
Fur die entfallene Zugangsrampe zum Untergeschoss auf dem Grundsttick ,Lise-
Meitner-Straf3e 10" muss ein Ersatz geschaffen werden. Der Vollausbau kann dann
erfolgen, wenn im Bereich der Grundstiicke ,Lise-Meitner-Stral3e 10“ und ,Lise-Meit-
ner-Stral3e 10a“ eine Neuentwicklung erfolgt.

Westliche Lise-Meitner-Stralle

Der westliche Teilabschnitt der Lise-Meitner-Stral3e soll gesamthaft, parallel rd. 40 m
gegeniber dem Bestand nach Osten verlegt werden. Im sudlichen Teilbereich ist im
Vollausbau ein Eingriff in das Grundstuck der ,Lise-Meitner-Stral3e 10a“ (FIst.-Nr.:
5542/18) erforderlich. Eine Verschiebung der Stral3enachse weiter nach Westen ist
nicht moglich, da dies insgesamt eine Verschiebung im gesamten Klinik-Campus er-
fordern wirde und zu einer Verkleinerung der Bauflachen am Westrand des Klinik-
Campus fuhren wirde. Dort soll der Vollausbau jedoch erst dann erfolgen, wenn auf
diesem bisher durch Garagen nur wenig intensiv genutzten Grundstiick eine Neuord-
nung und Neubebauung erfolgt. Der Grundausbau kann ohne Eingriffe in Privat-
grundsttcke erfolgen.

Nordliche Lise-Meitner-Stral3e

Im Vollausbau soll ein Ausbau auf der sidlichen Stral3enseite erfolgen. Dort befindet
sich ein ungenutztes Grundsttick in stadtischem Eigentum. Weiter ist der Anteil der
Grundstiicke hoher, die nur wenig intensiv genutzt werden oder bei denen aus ande-
ren Grinden eine kunftige Neuordnung und Neubebauung mdglich erscheint.

Im Bereich der gegenwartig intensiver gewerblich genutzten Grundstticke soll im
Rahmen des Grundausbaus zunachst kein Eingriff erfolgen.

Der kiinftig bendtigte StralRenquerschnitt einschlieBlich der Straenraumbegrinung
sind im Bebauungsplan Nr. 135 ,Holderstock” 1. Anderung und Erganzung entspre-
chend festgesetzt.

Der Plan in der Anlage 2.1 stellt dar, welcher Mindestausbau aus verkehrlichen
Grinden bis 2030 erforderlich ist, um den Klinik-Campus anzubinden (Grund-
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ausbau). Dort, wo sich die Grundsticke bereits in stadtischem Eigentum befinden,
sind auch Baumpflanzungen vorgesehen.

Der Plan in Anlage 2.2 stellt den langerfristig vorgesehenen StralRenausbau mit
Baumpflanzungen in allen StraRen dar (Vollausbau).

7.5 Sonstige Ver- und Entsorgung

Das Umspannwerk Nord des Uberlandwerks Mittelbaden (UWM) wird entsprechend
dem Bestand als Versorgungsflache festgesetzt.

Das Gewerbebiet Holderstock und damit auch der daran angrenzende neue Klinik-
Campus sind versorgungstechnisch mit Wasser, Gas-, Strom und Abwasserleitungen
durch die Offenburger Versorgungswerke erschlossen; Offenburger Wasserversor-
gung GmbH (OWV), Badenova AG & Co. KG, Uberlandwerk Mittelbaden (UWM),
Stadtentwasserung Offenburg (SEWO). Die Leitungstrassen befinden sich innerhalb
der offentlichen Strafenraume.

Das Schmutzwasser des Klinik-Areals soll im Bereich der Lise-Meitner-Stral3e in die
bestehende Kanalisation eingeleitet werden.

7.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von FIRU Gfl (2022) eine schall-
technische Untersuchung durchgefiihrt. Dieses betrachtet die verschiedenen Larm-
quellen und trifft Empfehlungen zu den entsprechenden SchallschutzmalZnahmen,
die in den Bebauungsplan tibernommen wurden.

Westlich des Plangebiets verlauft die Bundesstral3e B33, 6stlich von Bohlsbach
verlaufen die Bundesstral3e B3 und die Bahnstrecken 4000, 4263 und 4280.
Sudwestlich und suddstlich des Klinik-Campus liegen Gewerbe- und Industriege-
biete. Am westlichen Ortsrand von Bohlsbach befinden sich Tennis- und Fufball-
platze.

Zum Schutz vor Verkehrs- und Gewerbelarm werden im Bereich des Klinik-Campus
in Abhangigkeit von der jeweiligen Nutzung teilweise passive Schallschutzmaf3nah-
men (Schallschutzfenster) erforderlich. Schallschutzmal3hahmen in Bezug auf den
Sportlarm werden nicht erforderlich, da keine Grenzwerte tberschritten werden.

Weiterhin wurden die vom Klinik-Campus ausgehenden Schallemissionen bewertet,
soweit diese schon bekannt sind. Andere denkbare Larmquellen, wie z.B. Luftungs-
anlagen, sind nach Vorliegen konkreter Planungen im Baugenehmigungsverfahren

zu bewerten.

Passiver Schallschutz

Zum Schutz vor AuRenlarm fur AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen sind die
Anforderungen der Luftschalldammung nach DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau
- Teil 1: Mindestanforderungen®, Ausgabe Juli 2016, einzuhalten. Die erforderlichen
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resultierenden Schalldamm-Mal3e der Aul3enbauteile ergeben sich nach DIN 4109-1
(Juli 2016) aus den in der Tabelle aufgefihrten Larmpegelbereichen. Die Abgren-
zung der Larmpegelbereiche ist der ,Schalltechnische Untersuchung, Karte 18: Mal3-
gebliche AuRenlarmpegel gemald DIN 4109 (2016) - Nacht, FIRU Gfl 2022" zu ent-
nehmen.

Nach aulR3en abschlieBende Bauteile von schutzbedirftigen Rdumen sind so auszu-
fuhren, dass sie die folgenden resultierenden Schalldamm-Malie aufweisen:

Lérmpegelbereich MaBRgeblicher | erforderliches resultierendes Schalldimm-Mal R'w,ges

Auflenldirmpegel des AuBBenbauteils in dB
Bettenrédume in Aufenthaltsrdume in | Blrordume
Krankenanstalten | Wohnungen, Uber- und ghnli-
und Sanatorien nachtungsraume in ches

Beherbergungsstétten.
Unterrichtsrdume und

ahnliches
1 61-65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
v 71 bis 75 . 50 45 | 40
Vi 76 bis 80 | b 50 45

b Die Anforderungen sind hier aufgrund der &rilichen Gegebenheiten festzu-
legen

Abb. 5 - Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen®,
Juli 2016, Tabelle 7 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.)

Die erforderlichen Schalldamm-Mal3e sind in Abhangigkeit vom Verhaltnis der ge-
samten AulR3enflache eines Raumes zur Grundflache des Raumes nach DIN 4109-2
(Juli 2016), Gleichung 33 zu korrigieren. Fur Schlafrdume und Kinderzimmer, die le-
diglich Gber Fenster an Fassadenabschnitten verfiigen, an denen die Orientierungs-
werte der DIN 18005 im Nachtzeitraum Uberschritten werden, ist durch den Einbau
von Luftungseinrichtungen fur ausreichende Bellftung zu sorgen. Es kdnnen Aus-
nahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewie-
sen wird, dass — insbesondere gegenuber den Larmquellen abgeschirmten oder den
Larmquellen abgewandten Gebaudeteilen — geringere Schallddmm-Mal3e erforder-
lich sind.

7.7 MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

ArtenschutzmalRnahmen und 6kologische AusgleichsmalRnahmen werden aul3erhalb
des Geltungsbereichs auf stadteigenen Flachen vorgesehen. Diese werden im Um-
weltbericht genauer dargestellt und erlautert.

7.8 Anpflanzen von Baumen und Strauchern, Pflanzbindungen

Mit der Festsetzung von neuen Baumpflanzungen im Verhaltnis zur vorhandenen
Grundsticksflache und im Bereich der Stral3enverkehrsflachen wird ein positives
Mikroklima mit einer ausgewogenen Beschattung geférdert und so zu einer Minde-
rung der Auswirkungen des Klimawandels beigetragen.

Die Pflanzlisten werden im Rahmen des Anderungsverfahrens aktualisiert.
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7.9 Ortliche Bauvorschriften
8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 8§ 74 Abs. 1 bis 7 Landesbauordnung (LBO)

Einfriedigungen

Die geltenden Bauvorschriften zur Hohe und Gestaltung von Einfriedigungen werden
beibehalten. Damit sollen die Sicherheitsbedurfnisse in der Ortsrandlage anerkannt,
Ubertrieben hohe und deshalb ortsgestalterisch unbefriedigende Formen aber verhin-
dert werden. Weiterhin wird aus gestalterischen Grinden Stacheldraht als Einfriedi-
gung ausgeschlossen.

Werbeanlagen

Die bisher gultige Hohenbeschrankung fir die Anbringung von Schildern an der Fas-
sade wird beibehalten. Damit soll die Unterordnung der Werbeanlage unter das Ge-
baudevolumen gesichert werden.

Dachneigung

Die bisherige Festsetzung der max. Gradzahl der Dachneigung im Bebauungsplan
Nr. 108 ,Industriegebiet Nord“ von 18° fir die Gewerbe- und Industriegebiete wird im
Rahmen des Anderungsverfahrens gestrichen. Eine Reglementierung der Dachnei-
gung wird fur die Gewerbe- und Industriegebiete im Holderstock als stadtebaulich
nicht erforderlich erachtet.

8 Flachenbilanz

Flache Geltungsbereich 24,94 ha
Industriegebiete 441
Gewerbegebiete 15,58
Sondergebiet 0,62
Verkehrsflachen 3,76
Offentliche Verkehrsflache 0,09
Offentliche FuR- Radwege 3,67
Versorgungsflache 0,49
Grinflachen 0,08
Offentliche Griinflachen 0,08
9 Anlagen

* Anlage 1 Klinik-Campus, Ludes Architekten - Ingenieure GmbH mit Wankner und
Fischer Gbr Landschaftsarchitekten und Stadtplaner,
Fortgeschriebenes Grundkonzept

* Anlage 2.1 Stadtebaulicher Rahmenplan ,Klinik-Campus”, verkehrliche und frei-
raumplanerische Einbindung, ErschlieBung Grundausbau
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* Anlage 2.2 Stadtebaulicher Rahmenplan ,Klinik-Campus”, verkehrliche und frei-
raumplanerische Einbindung, Erschliel3ung Vollausbau

* Anlage 2.3 Stadtebaulicher Rahmenplan ,Klinik-Campus”, erforderlicher Grund-
erwerb fir den Stral3enausbau

* Anlage 2.4 Stadtebaulicher Rahmenplan ,Klinik-Campus”, Wege- und StralRen-
profile, Grundausbau und Vollausbau

* Anlage 3 Umweltbericht Stand, 10.10.2022 (gesondertes Dokument)

30



< UN]

KLINIKCAMPUS OFFENBURG

STADTEBAULICHER ENTWURF

BAUHERR: ORTENAU KLINIKUM
WEINGARTENSTRASSE 70
77654 OFFENBURG

GENERALPLANER: LUDES ARCHITEKTEN-INGENIEURE
BEETHOFENPLATZ 4
80636 MUNCHEN

WANKNER UND FISCHER PARTNERSCHAFT mbB
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN UND STADTPLANER

ALTE ZIEGELEI 18 85386 ECHING

TEL.: 08133/ 9185-0 TELEFAX: 08133/ 9185-19 @
buero@wankner-und-fischer.de

PLANINHALT:  Grundkonzept Klinikcampus

MASS-STAB: 1:1000 \)G
DATUM: 11.05.2022 RP\BZ
INDEX: - \JO
GEZEICHNET:  R. Wezstein




'+ | Anlage 2.1a zur Drucksache Nr. 059/23

Wy,
/l/’//
/// /!
/////,/I/I// ////’I///I/II' i ,\,(' . '
II/'I’II l’l'l'lll‘l‘l\l\lklk‘\"\ .

y
y
y
|

Stadt Offenburg

Abteilung 3.1
Stadtplanung und Stadtgestaltung

2.1a Stadtebaulicher Rahmenplan
"Klinik-Campus" Verkehrliche und
freirmumplanerische Einbindung
J ErschlieBung
/| Grundausbau

M. 1:2000 24.04.2023 Feu/Schuhm/Ri







g-Grundér\?@erK\' 417-23-Rahmenplan.dwg \ -

0230417 _23 V2-Planun

inik-Campus\Rahmé

Offenburg\OG_169

\Bebauungs

G

Q///’/// /,
I I/I/I/'/’/l/lhhh\\\\\‘\

[ ]
|

Legende

S
N

N

©)

Grunderwerb

Grundausbau (mind. Fahrbahn,
Gehweg, Radweg)

Vollausbau (zusatzlich Pflanzstreifen
mit Baumen und ggf. Stellplatzen)

Stadt Ofenburg

Abteilung 3.1
Stadtplanung und Stadtgestaltung

Stadtebaulicher Rahmenplan
,Klinik-Campus”, erforderlicher
Grunderwerb flur den Strallenausbau

M. 1:2000

17.04.2023 Feu/Schuhm/Ri




EckenerstraBe (auBerhalb der Knoten)
Grundausbau Vollausbau

Strallenraumprofil
Abhangig von Grunderwerb Aufteilung Vollausbau
Min-Var 16,50 m_ Medi-Var 19,25 m_ _ Max-Var22,00m____ 6,50 m Fahrbahn
\ST 14.00 m \ST 14.00 m ST 14.00 m 2,50 m Pflanz- und Parkstreifen

0,75 m Sicherheitstrennstreifen
2,00 m Radweg
2,50 m FuRweg

I I | I I ] I | I | -22,00mGesamtbreite

25 2 6,5 225 25 2 25 6,5 2 25 25 2 25 6,5 25 2 25
05 05 0,75 05 0,75 0,75

Lise-Meitner-StraRe Siid und West (auBerhalb der Knoten)

Grundausbau Vollausbau StraRenraumprofil

Abhangig von Grunderwerb Aufteilung Vollausbau

Min-Var 16,50 m_ Medi-Var 19,25 m_ _ Max-Var22,00m____ 6,50 m Fahrbahn

ST 12,50 m IST 12,50 m IST 12,50 m 2,50 m Pflanz- und Parkstreifen

0,75 m Sicherheitstrennstreifen
2,00 m Radweg
2,50 m FuRweg

I I I | I | I | I | _Z-é,OOmGesamtbreite

25 2 6,5 2 25 25 2 25 6,5 2 25 25 2 25 6,5 25 225
05 05 0,75 05 0,75 0,75

Lise-Meitner-StraRe Nord

Grundausbau Vollausbau StraRenraumprofil
Abhangig von Grunderwerb Aufteilung Vollausbau
Min-Var 12,50 m Medi-Var 14,50 m Max-Var_16,50 m 7,50 m Fahrbahn

\ST 12.50 m \ST 12,50 m Optional mit Rad-Schutzstreifen

: IST 12,50 |
T : T L A m_: ! 2,00 m Pflanzstreifen (ohne Parken)
i i l b | : B 2,50 m FuBweg
1 1 i 1 |
[ I I Vo i . _—
| | | |+ o | 16,50 m Gesamtbreite
25 75 25 25 75 2 25 25 2 75 2 25

FuBR- und Radweg um den Klinik-Campus ,,Campusweg”

Vollausbau Wegprofil
Aufteilung
5,00 m 3,00 m Fahrbahn

2,00 m Bankett

5,00 m Gesamtbreite

103010

Landwirtschaftlicher Weg um den Klinik-Campus

Vollausbau Wegprofil
Aufteilung

Anlage 2.4 zur Drucksache Nr. 059/23

450m 3,50 m Fahrbahn Stadt Offenbu g

1,00 m Bankett Abteilung 3.1

Stadtplanung und Stadtgestaltung

L 4,50 m Gesamtbreite
Stadtebaulicher Rahmenplan

,Klinik-Campus”, Wege- und Straldenprofile

053505

o.M. 30.11.2022 Schuhm/Ri



	BEGRÜNDUNG
	1 Anlass und Ziele der Änderungsplanung
	2 Geltungsbereich
	3 Bebauungsplanverfahren
	3.1  Bestehendes Planungsrecht

	4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
	5 Angaben zum Bestand
	5.1  Städtebauliche Struktur
	5.2  Bestehende Bebauung und Nutzung im Plangebiet
	5.3  Erschließung
	5.4  Ver- und Entsorgung
	5.5 Denkmalschutz
	5.5.1 Darstellung des Schutzgutes
	5.5.2 Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen

	5.6 Altlasten
	5.6.1  Fläche mit der Einstufung „Ausscheiden und Archivieren“
	5.6.2  Altstandorte mit der Einstufung „Belassen zur Wiedervorlage,   Kriterium Entsorgungsrelevanz“
	5.6.3  Altstandort mit der Einstufung „Orientierende Untersuchungen“

	5.7  Eigentumsverhältnisse

	6 Städtebauliches Konzept
	6.1  Klinikkonzeption des Ortenaukreises und Standortwahl

	7 Planinhalt und Begründung der Änderungsplanung
	7.1 Art der baulichen Nutzung
	7.2 Maß der baulichen Nutzung
	7.2.1 Grundflächenzahl
	7.2.2 Geschossflächenzahl
	7.2.3 Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen
	7.2.4 Überschreitungsmöglichkeiten für die festgesetzte Höhe   baulicher Anlagen

	7.3  Überbaubare Grundstücksfläche
	7.4  Erschließungskonzept und festgesetzte Verkehrsflächen
	7.4.1  Erschließung für den Kfz-Verkehr
	7.4.2 Kfz-Verkehr von Patienten, Beschäftigten und Besuchern
	7.4.3 Wirtschaftsverkehr des Klinikums

	7.4.4  Fuß- und Radwegerschließung
	7.4.5  Erforderlicher Straßenausbau in der Eckenerstraße   und Lise-Meitner-Straße
	Trassierung des Straßenausbaus

	7.5  Sonstige Ver- und Entsorgung
	7.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im  Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)
	7.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,   Natur und Landschaft
	7.8  Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Pflanzbindungen
	7.9 Örtliche Bauvorschriften

	8  Flächenbilanz
	9  Anlagen
	59-23_A_1_KC_Ludes_Wankner_Fischer.pdf
	Pläne und Ansichten
	220511_Offenburg_staedtebaulicher_Entwurf_Hoehenkonzept-Vorplanung_1_1000


	59-23_A_2.1a_KC_Städteb_Rahmenpl.pdf
	Pläne und Ansichten
	211_Planung


	59-23_A_2.2a_KC_Städteb_Rahmenpl.pdf
	Pläne und Ansichten
	231_Planung


	59-23_A_2.3_KC_Städteb_Rahmenpl_Grunderwerb.pdf
	Pläne und Ansichten
	232_Grunderwerb_Grund-Endausbau


	59-23_A_2.4_KC_Städteb_Rahmenpl_Wege_Straßenprofile.pdf
	Pläne und Ansichten
	Profile



